
Rente

	→ Rentenabschläge durch Sonder­
zahlung ausgleichen

	→ Zur Altersrente hinzuverdienen
	→ Über die Regelaltersgrenze 
hinaus arbeiten

Flexibel in den 
Ruhestand



Entscheiden Sie selbst
Wann ist es Zeit für die Rente? Das können Sie – in 
bestimmtem Rahmen – selbst entscheiden. Und 
dafür haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Denn 
innerhalb der gesetzlichen Regelungen ist es 
Ihnen freigestellt, ab wann und in welcher Höhe 
Sie eine Altersrente beziehen wollen. So können 
Sie die Rente Ihrem Leben anpassen und selbst 
entscheiden, ob und wie viel Sie daneben noch 
arbeiten möchten.

Auch auf die Höhe Ihrer Rente haben Sie Einfluss: 
Nehmen Sie zum Beispiel Ihre Altersrente vor­
zeitig in Anspruch, können Sie mit einer Sonder­
zahlung eine eventuelle Rentenminderung aus­
gleichen. Oder Sie arbeiten neben der Rente weiter 
und erhöhen so mit Ihren Beiträgen die Rente.

Und wenn Sie Ihren Rentenbeginn über die Regel­
altersgrenze hinausschieben, bekommen Sie für 
jeden Monat, den Sie die Rente nicht in Anspruch 
nehmen, weitere Zuschläge.
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�Die richtige Altersrente für Sie
Lernen Sie die verschiedenen Altersrenten kennen 
und finden Sie heraus, welche Rente zu Ihrem 
Leben passt.

Eine Altersrente können Sie bekommen, 
sobald Sie die Voraussetzungen für die 
gewünschte Rentenart erfüllen. Hierzu ge­
hören zum Beispiel die Vollendung eines 
bestimmten Lebensalters und die Erfüllung 
der vorgesehenen Wartezeit.

Die Wartezeit ist die Zeit, die Sie mindestens 
der gesetzlichen Rentenversicherung ange­
hört haben müssen, um Anspruch auf diese 
Rente zu haben. 

Diese Altersrenten gibt es:
→ Regelaltersrente,
→ Altersrente für besonders langjährig Ver­

sicherte,
→ Altersrente für langjährig Versicherte

und
→ Altersrente für schwerbehinderte Men­

schen.
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Bitte beachten Sie:
Ausführliche Informationen zu den ver­
schiedenen Altersrenten, den Wartezeiten 
und anderen zugehörigen Voraussetzungen 
sowie zu Ihrem möglichen Rentenbeginn 
geben wir Ihnen in der Broschüre „Die 
 richtige Altersrente für Sie“.

� 

Die Regelaltersrente
Die Regelaltersrente können Sie erhalten, 
wenn Sie die Regelaltersgrenze erreicht 
haben. Diese Grenze steigt für die Jahrgänge 
1947 bis 1963 stufenweise von 65 auf 
67 Jahre. Wenn Sie 1964 oder später gebo­
ren wurden, können Sie diese Rente erst mit 
67 Jahren bekommen. Für die Regelalters­
rente benötigen Sie nur fünf Jahre Warte­
zeit. Dabei werden fast ausschließlich Zeiten 
berücksichtigt, für die Sie Rentenversiche­
rungsbeiträge gezahlt haben oder für die 
Beiträge als gezahlt gelten. Dies können 
Pflichtbeiträge oder freiwillige Beiträge sein.

Die Altersrente für besonders langjährig 
Versicherte
Diese Altersrente kommt vorrangig für 
Menschen in Frage, die seit ihrem Einstieg 
ins Berufsleben fast ununterbrochen gear­
beitet haben, denn sie setzt eine Wartezeit 
von 45 Jahren voraus. Bei dieser Wartezeit 
werden in erster Linie Pflichtbeiträge be­
rücksichtigt. Dazu gehören auch Zeiten, in 
denen Sie zum Beispiel Krankengeld, Über­
gangsgeld oder Leistungen aus der Arbeits­
losenversicherung bezogen haben. Nur 
wenige andere Zeiten wie zum Beispiel 
Kinder berücksichtigungszeiten und Zeiten 

Die richtige Altersrente für Sie
Lernen Sie die verschiedenen Altersrenten kennen
und finden Sie heraus, welche Rente zu Ihrem
Leben passt.

Eine Altersrente können Sie bekommen,
sobald Sie die Voraussetzungen für die
gewünschte Rentenart erfüllen. Hierzu ge­
hören zum Beispiel die Vollendung eines
bestimmten Lebensalters und die Erfüllung
der vorgesehenen Wartezeit.

Die Wartezeit ist die Zeit, die Sie mindestens
der gesetzlichen Rentenversicherung ange­
hört haben müssen, um Anspruch auf diese
Rente zu haben.

Diese Altersrenten gibt es:
→ Regelaltersrente,
→ Altersrente für besonders langjährig Ver­

sicherte,
→ Altersrente für langjährig Versicherte

und
→ Altersrente für schwerbehinderte Men­

schen.

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/die_richtige_altersrente_fuer_sie.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/die_richtige_altersrente_fuer_sie.html


6

des Wehr­ oder Zivildienstes finden ebenfalls 
Berücksichtigung. Freiwillige Beiträge zäh­
len nur mit, wenn mindestens 18 Jahre 
Pflichtbeiträge vorhanden sind.

Achtung: Haben Sie in den letzten zwei Jah­
ren vor Rentenbeginn Leistungen aus der 
Arbeits losenversicherung bezogen, können 
diese Zeiten in der Regel nicht auf die War­
tezeit von 45 Jahren angerechnet werden!

Bitte beachten Sie:
Genauere Informationen zu den Wartezei­
ten finden Sie in der Broschüre „Die richti­
ge Altersrente für Sie“. Welche Zeiten für 
die Rente wichtig sind, erläutern wir Ihnen 
in der Broschüre „Jeder Monat zählt“.

� 

Die Altersrente für besonders langjährig 
Versicherte können Sie mit Erreichen Ihrer 
persönlichen Altersgrenze in Anspruch 
nehmen. Diese Altersgrenze steigt für die 
Geburtsjahrgänge 1953 bis 1963 in Schrit­
ten vom 63. auf das 65. Lebensjahr. Vorzei­
tig können Sie die Rente nicht in Anspruch 
nehmen, auch nicht mit Abschlägen.

Die Altersrente für langjährig Versicherte
Diese Rente setzt eine Wartezeit von 35 Jah­
ren voraus. Hierfür zählen neben Beitrags­
zeiten auch viele andere rentenrechtliche 
Zeiten mit, wie zum Beispiel Schul­ oder 
Studienzeiten. Haben Sie die Wartezeit 
erfüllt, können Sie die Rente bereits mit 
63 Jahren  erhalten. Allerdings müssen Sie 
dann Abschläge in Kauf nehmen. Der regu­
läre Rentenbeginn – ohne Abschläge – liegt 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/die_richtige_altersrente_fuer_sie.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/die_richtige_altersrente_fuer_sie.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/rente_jeder_monat_zaehlt.html
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später und hängt von Ihrem Geburtsjahr ab. 
Denn auch hier wird die Altersgrenze stu­
fenweise auf das 67. Lebensjahr angehoben.

Unser Tipp:

Wie Sie die Abschläge ausgleichen und 
schon mit 63 Jahren abschlagsfrei in 
Rente gehen können, lesen Sie auf den 
Seiten 9 bis 14.

Die Altersrente für schwerbehinderte 
 Menschen
Für diese Rente ist ebenfalls die Erfüllung 
einer Wartezeit von 35 Jahren Vorausset­
zung. Darüber hinaus müssen Sie bei Beginn 
der Rente schwerbehindert sein. Je nach 
Geburtsjahrgang und je nachdem, ob Ver­
trauensschutz vorliegt oder nicht, variieren 
der Rentenbeginn und die Möglichkeit, diese 
Rente vorzeitig mit Abschlägen oder sogar 
abschlagsfrei in Anspruch zu nehmen. Für 
nähere Erläuterungen empfehlen wir Ihnen 
die Broschüren „Die richtige Altersrente für 
Sie“ und „Reha und Rente für schwerbehin­
derte Menschen“.

Unser Tipp:

Sie sind mindestens 50 Jahre alt und 
wollen wissen, für welche Altersrente Sie 
die Voraussetzungen erfüllt haben und 
ab wann Sie diese in Anspruch nehmen 
können? Dann beantragen Sie bei Ihrem 
Rentenversicherungsträger eine Renten-
auskunft. Wie das geht, erfahren Sie in 
unserem Faltblatt „Kontenklärung: Fragen 
und Antworten“.

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/die_richtige_altersrente_fuer_sie.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/die_richtige_altersrente_fuer_sie.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/reha_und_rente_schwerbehinderte_menschen.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/reha_und_rente_schwerbehinderte_menschen.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/kontenklaerung.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/kontenklaerung.html
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Die Digitale Rentenübersicht
Möchten Sie sich einen Überblick über Ihre 
individuelle Altervorsorge­Situation ver­
schaffen? Dann testen Sie unser neues On­
line­Portal, die „Digitale Rentenübersicht“. 
Hier sind Ihre Anwartschaften aus der ge­
setzlichen Rente, der betrieblichen Alters­
versorgung und der privaten Altersvorsorge 
zusammengeführt. So sind Sie schnell und 
umfassend gut informiert. Im Faltblatt „Die 
Digitale Rentenübersicht: Fragen und Ant­
worten“ finden Sie weitere Hinweise dazu, 
wie Sie das Portal am besten nutzen. Oder 
Sie melden sich einfach gleich hier an:

Unser Tipp:

QR-Code scannen oder  
auf rentenuebersicht.de  
den Anmeldebutton  
klicken und: anmelden,  
anfragen, anschauen.

Wenn Sie monatlich über neue Broschüren 
 informiert werden möchten, können Sie unter 
www.deutsche-rentenversicherung.de/newsletter 
den Newsletter „Broschüren aktuell – unsere 
Neuerscheinungen“ abonnieren.

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/digitale-rentenuebersicht-fragen-und-antworten.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/digitale-rentenuebersicht-fragen-und-antworten.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/digitale-rentenuebersicht-fragen-und-antworten.html
https://www.rentenuebersicht.de
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/newsletter


9

�Sonderzahlung zum Ausgleich 
von Rentenabschlägen

Sie möchten eine Altersrente vorzeitig in Anspruch 
nehmen? Dann sind damit meist Rentenabschläge 
verbunden. Ab dem 50. Lebensjahr können Sie 
diese ganz oder teilweise ausgleichen, indem Sie 
zusätzlich Beiträge in die Rentenversicherung ein­
zahlen.

Wenn Sie bereits vor Erreichen der Regel­
altersgrenze eine Altersrente in Anspruch 
nehmen, müssen Sie im Allgemeinen für 
jeden Monat, den Sie die Rente früher bezie­
hen, einen Abschlag von 0,3 Prozent in Kauf 
nehmen. Die Abschläge können maximal 
14,4 Prozent der Rente betragen und gelten 
für die gesamte Zeit des Rentenbezugs und 
auch für eine sich anschließende Hinterblie­
benenrente. Durch Sonderzahlungen können 
Sie diese Abschläge jedoch ganz oder teil­
weise ausgleichen.

Voraussetzungen für eine Sonderzahlung
Ab Vollendung des 50. Lebensjahres dürfen 
Sie Sonderzahlungen vornehmen. Wenn Sie 
vorhaben, vorzeitig in Rente zu gehen und 
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die Abschläge auszugleichen, müssen Sie 
das gegenüber Ihrem Rentenversicherungs­
träger ausdrücklich erklären. Der Renten­
versicherungsträger ermittelt dann die 
Rentenhöhe zum beabsichtigten Rentenbe­
ginn, den Umfang der voraussichtlichen 
Rentenminderung und die Höhe des Aus­
gleichsbetrags. Anschließend erhalten Sie 
eine besondere Rentenauskunft, in der Sie 
alle diese Angaben nachlesen können.

Sonderzahlungen können Sie aber nur dann 
leisten, wenn Sie bis zum beabsichtigten 
Rentenbeginn die Voraussetzungen für die 
gewählte vorzeitige Altersrente noch erfüllen 
können.

Beziehen Sie bereits eine vorzeitige Alters­
rente mit Abschlägen und möchten Sie Ihre 
Rentenminderung ausgleichen, können Sie 
ebenfalls Sonderzahlungen leisten. Auch 
dies müssen Sie gegenüber Ihrem Renten­
versicherungsträger ausdrücklich erklären. 
Sie erhalten dann ebenfalls eine besondere 
Rentenauskunft.

Ihre geminderte Rente erhöht sich, sobald 
Sie die Sonderzahlung zum Ausgleich der 
Rentenminderung geleistet haben.

Unser Tipp:

Wollen Sie vorzeitig in Rente gehen und 
möchten Sie wissen, ob sich eine Sonder-
zahlung zum Ausgleich der Rentenminde-
rung für Sie persönlich lohnt? Dann lassen 
Sie sich vorab in einer Auskunfts- und 
Beratungsstelle der Deutschen Rentenver-
sicherung beraten.
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Wann sind Sonderzahlungen nicht mehr 
möglich?
Sonderzahlungen sind nicht mehr möglich, 
sobald Sie die Regelaltersgrenze erreicht 
haben oder Sie eine vorgezogene Altersrente 
ohne Rentenabschläge beziehen können. 
 Haben Sie bereits eine besondere Renten­
auskunft erhalten und nehmen Sie die vor­
zeitige Altersrente, die Grundlage dieser 
Auskunft war, nicht in Anspruch, dürfen Sie 
auch keine Sonderzahlungen mehr aufgrund 
dieser Auskunft leisten. Entscheiden Sie sich 
dann für einen späteren vorgezogenen Ren­
tenbeginn und wollen die sich ergebende 
Rentenminderung ausgleichen, müssen Sie 
eine neue besondere Rentenauskunft bei 
Ihrem Rentenversicherungsträger beantra­
gen. Sonderzahlungen können Sie dann nur 
noch auf der Grundlage der neuen besonde­
ren Rentenauskunft vornehmen.

Höhe der Sonderzahlung
Die Höhe der Sonderzahlung hängt vom Um­
fang Ihrer Rentenminderung ab. Je höher 
der prozentuale Abschlag Ihrer Rente ist, 
umso höher ist auch der Ausgleichsbetrag.

Beispiel:

Joachim J. ist versicherungspflichtig 
beschäftigt und möchte zwei Jahre vor 
der für ihn geltenden Regelalters grenze 
in Rente gehen. Die Rentenminderung 
beträgt daher 7,2 Prozent. Bei einer 
Brutto rente von 1 500 Euro ergäbe sich im 
zweiten Halbjahr 2025 ein Abschlag von 
108 Euro im Monat. Zum vollen Ausgleich 
der Rentenminderung müsste Joachim J. 
einen Betrag von 26 795,69 Euro einzahlen.
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Die Sonderzahlung können Sie als Einmal­
zahlung oder als Teilzahlung vornehmen.

Kann sich die Höhe des Ausgleichsbetrags 
noch ändern?
Der mitgeteilte Ausgleichsbetrag bleibt 
maßgebend, wenn Sie diesen innerhalb von 
drei Monaten nach dem Erhalt der besonde­
ren Rentenauskunft vollständig zahlen.

Nehmen Sie die Sonderzahlung zu einem 
späteren Zeitpunkt oder in Teilbeträgen über 
einen Zeitraum von mehreren Jahren vor, 
kann sich der Gesamtausgleichsbetrag 
ändern. Ihr Beitragsaufwand verändert sich 
dann so, wie sich das vorläufige Durch­
schnittsentgelt und die Höhe des Beitrags­
satzes zur Rentenversicherung entwickeln.

Über die geleisteten Sonderzahlungen er­
halten Sie von Ihrem Rentenversicherungs­
träger eine Bestätigung. Aus dieser können 
Sie auch die Höhe des gegebenenfalls noch 
verbleibenden Abschlags ersehen. Das ist 
insbesondere dann von Bedeutung, wenn Sie 
die Sonderzahlung in Teilbeträgen über 
einen längeren Zeitraum vornehmen.
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Sonderzahlungen und Steuern
Zahlungen zum Ausgleich einer Renten­
minderung zählen zu den Altersvorsorge­
aufwendungen. Sie können diese daher als 
Sonderausgaben steuerlich absetzen.

Steuerfrei sind Altersvorsorgeaufwendungen 
allerdings nur bis zu einem bestimmten 
Höchstbetrag. Sind Sie versicherungspflich­
tig beschäftigt oder zahlen aus anderen 
Gründen Beiträge an die Rentenversiche­
rung, sind diese mit der Sonderzahlung zum 
Ausgleich einer Rentenminderung zusam­
menzurechnen. Das kann dazu führen, dass 
der jährliche steuerfreie Höchstbetrag für 
Altersvorsorgeaufwendungen überschritten 
wird. Im Gegenzug für die steuerliche Ab­
setzbarkeit von Altersvorsorgeaufwendun­
gen müssen Sie aber auf die aus diesen 
 Beträgen resultierenden Rentenzahlungen 
Steuern zahlen.

Unser Tipp:

Welche steuerlichen Auswirkungen sich 
für Sie tatsächlich ergeben, können Ihnen 
die Finanzbehörden, Steuerberater oder 
die Lohnsteuerhilfevereine sagen.

Auswirkungen der Zahlung
Die Sonderzahlung zum Ausgleich einer 
Rentenminderung erhöht Ihren Renten­
anspruch. Dies gilt auch für eine eventuell 
später aus diesem Anspruch entstehende 
Hinterbliebenenrente. Einen früheren Ren­
tenbeginn ermöglicht Ihnen die Sonder­
zahlung aber nicht.
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Gehen Sie – anders als geplant – später doch 
nicht vorzeitig in Rente, erhalten Sie für die 
geleistete Sonderzahlung eine entsprechend 
höhere Rente. Eine Erstattung der Sonder­
zahlung ist nicht möglich.
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�Weiter arbeiten neben der Rente
Eine Beschäftigung neben der Rente hält fit und 
sorgt für soziale Kontakte. Sie können selbst ent­
scheiden, ob und wie viel Sie noch neben Ihrer 
Rente arbeiten möchten.

Wenn Sie vorhaben, „gleitend“ in den Ruhe­
stand zu wechseln, sollten Sie rechtzeitig 
das Gespräch mit Ihrem Arbeitgeber suchen 
und unter Umständen auch den Personal- 
oder Betriebsrat mit einbinden. Hier können 
Sie in Ruhe klären, ob eine Beschäftigung 
neben der Rente möglich ist.

Rente und Hinzuverdienst
Bis zum 31. Dezember 2022 waren bei einer 
vorgezogenen Altersrente Hinzuverdienst­
regelungen zu beachten. Diese sind zum 
1. Januar 2023 entfallen. Ab diesem Zeit­
punkt können Sie unbegrenzt hinzuverdie­
nen.

Wenn Sie neben Ihrer vorgezogene Alters­
rente eine Beschäftigung ausüben, sind Sie 
in dieser Beschäftigung rentenversicherungs­
pflichtig. Dies gilt auch dann, wenn es sich 
dabei um eine geringfügige Beschäftigung 
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handelt. Sie zahlen damit Beiträge und 
er höhen so Ihre spätere Rente.

Die Höhe Ihrer Beiträge richtet sich nach 
Ihrem Verdienst.

Liegt Ihr monatlicher Verdienst aus der 
Beschäftigung zwischen 603,01 Euro und 
2 000 Euro, spricht man von einem Midijob. 
Hier gilt die Besonderheit, dass Sie nicht 
Ihren vollen Anteil zum Rentenversiche­
rungsbeitrag leisten müssen, sondern nur 
einen geminderten. Der Anteil steigt mit 
dem Verdienst und erreicht bei 2 000 Euro 
die volle Beitragshöhe.

Für die Rente zählt aber auch der geminder­
te Beitrag wie ein voller Beitrag.

Bitte beachten Sie:
Weitere Informationen zu Midi­ und Mini­
jobs finden Sie in der Broschüre „Minijob – 
Midijob: Bausteine für die Rente“.

� 

Sobald Sie Ihre Regelaltersgrenze erreicht 
haben, erhöht sich Ihre Rente aus den bis 
dahin gezahlten Beiträgen.

Aktivrente
Seit dem 1. Januar 2026 gibt es die Aktiv­
rente. Hierbei handelt es sich allerdings 
nicht um eine Rente, sondern um einen 
reinen Steuerbonus. Aktivrente bedeutet 
grundsätzlich, dass Sie einen monatlichen 
Steuerfreibetrag von bis zu 2 000 Euro in 
Anspruch nehmen können, wenn Sie nach 
Erreichen der Regelaltersgrenze neben Ihrer 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/minijobs_midijobs_bausteine_fuer_die_rente.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/minijobs_midijobs_bausteine_fuer_die_rente.html
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Rente noch abhängig beschäftigt sind und 
Ihr Arbeitgeber für Sie Beiträge zur Renten­
versicherung entrichtet. Weitere Informatio­
nen zu den Voraussetzungen und zum Ver­
fahren erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

Um so viel erhöht sich die Rente
Verdienen Sie ein Jahr lang den Durch­
schnittsverdienst von zurzeit 51 944 Euro 
und zahlen Sie darauf Beiträge, erhalten Sie 
einen Entgeltpunkt. Das entspricht derzeit 
einer monatlichen Erhöhung der Rente um 
40,79 Euro.

Vollrente oder Teilrente 
Es gibt Gründe, die Altersrente nicht als 
Vollrente zu beziehen. Sie haben die Mög­
lichkeit, Ihre Rente auch als Teilrente zu 
beziehen. Dazu wählen Sie einen festen 
Prozentsatz zwischen zehn und 99,99 Pro­
zent Ihrer Rente. 

Ein Teilrentenbezug kann Ihre spätere Rente 
erhöhen. Denn der Teil der Rente, den Sie 
bisher nicht in Anspruch genommen haben, 
erhält bei einer späteren höheren Teil- oder 
Vollrente einen geringeren Abschlag.

Teilrente und Betriebsrente
Beziehen Sie neben Ihrer Rente noch eine 
Betriebsrente, sollten Sie unbedingt beim 
Träger der Betriebsrente nachfragen, ob sich 
ein Teilrentenbezug auf die Betriebsrente 
auswirkt. Je nach Satzung des Trägers kann 
es zu Kürzungen oder sogar zum Ruhen der 
Betriebsrente kommen.
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�Arbeiten über die Regelalters­
grenze hinaus

Auch wenn Sie die Regelaltersgrenze erreicht ha­
ben, können Sie neben der Rente weiter arbeiten. 
Schieben Sie Ihren Rentenbeginn hinaus, bekom­
men Sie Zuschläge.

Wenn Sie Ihre Regelaltersgrenze erreicht 
haben, sind Sie versicherungsfrei und brau­
chen nun keine Beiträge mehr zur Renten­
versicherung zu zahlen. Ihr Arbeitgeber 
schon. Dies hat aber keine Auswirkungen 
auf Ihre Rente, es sei denn, Sie verzichten 
auf Ihre Versicherungsfreiheit. Dann näm­
lich zahlen Sie weiter Beiträge und erhöhen 
so jedes Jahr Ihre Rente – mit Ihren eigenen 
Beiträgen und denen des Arbeitgebers. Das 
gilt übrigens auch für eine geringfügige 
Beschäftigung. 

Nur wenn Sie Ihre Rente auch jetzt noch als 
Teilrente in Anspruch nehmen, besteht in 
einer daneben ausgeübten Beschäftigung 
immer Versicherungspflicht.
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Mit Zuschlägen die Rente erhöhen
Vielleicht möchten Sie Ihre Regelaltersrente 
noch gar nicht in Anspruch nehmen? Dann 
können Sie Ihren Rentenbeginn einfach nach 
hinten schieben, auch wenn Sie alle Voraus­
setzungen für die Rente erfüllen. Das zahlt 
sich für Sie sogar doppelt aus: Durch die 
monatlichen Beiträge steigern Sie weiter 
Ihre Rente. Dazu gibt es für jeden Monat, 
den Sie die Rente über die Regelaltersgrenze 
hinausschieben, einen Zuschlag von 0,5 Pro­
zent. Wenn Sie zum Beispiel Ihre Rente erst 
zwei Jahre später in Anspruch nehmen, 
erhöht sich Ihre Rente um zwölf Prozent.

Der Zuschlag wird auch gewährt, wenn Sie 
zum Beispiel eine vorgezogene Altersrente 
als Teilrente beziehen und die volle Rente 
erst einige Zeit nach Erreichen der Regel­
altersgrenze in Anspruch nehmen.

Beispiel

Ein Durchschnittsverdiener (4 328,67 Euro 
pro Monat), der bei Erreichen der regu-
lären Altersgrenze 45 Jahre Beiträge 
gezahlt hat, würde aktuell eine monatliche 
Bruttorente in Höhe von 1 835,55 Euro in 
den alten Bundesländern erhalten. Schiebt 
er seinen Renteneintritt um zwei Jahre 
auf und arbeitet weiter, beliefe sich sein 
Rentenanspruch nach heutigen Werten auf 
2 147,59 Euro. Das entspricht einer Erhö-
hung um rund 17 Prozent.

Jedes Jahr zum 1. Juli erhöht sich die Rente 
durch die Berücksichtigung der im Vorjahr 
gezahlten Beiträge.
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Nur einen Schritt entfernt: 
Ihre Rentenversicherung

Sie haben noch Fragen? Sie benötigen Informa­
tionen oder wünschen eine individuelle Beratung? 
Wir sind für Sie da: kompetent, neutral, kostenlos.

Mit unseren Informationsbroschüren
Unser Angebot an Broschüren ist breit gefächert. 
Was Sie interessiert, können Sie online auf  
www.deutsche-rentenversicherung.de herunter­
laden oder bestellen. Wenn Sie regelmäßig über 
neue Broschüren informiert werden möchten, 
abonnieren Sie unseren Newsletter „Broschüren 
aktuell“.

Mit unseren Online-Services
Sie können online sicher mit uns kommunizieren. 
Um einen Antrag zu stellen, benötigen Sie nur 
Ihre Versicherungsnummer. Für weitere Anliegen 
können Sie unser Kundenportal nutzen. Hier 
identifizieren Sie sich mit der Online-Ausweis­
funktion Ihres Personalausweises.

Am Telefon
Ihre Fragen beantworten wir am kostenlosen 
Servicetelefon. Dort können Sie auch Informations­
material bestellen oder den passenden Ansprech­
partner vor Ort erfragen. Sie erreichen uns unter 
0800 1000 4800.

Im Internet
Unser Angebot steht Ihnen unter www.deutsche-
rentenversicherung.de rund um die Uhr zur 
Verfügung. Sie können sich über viele Themen 
informieren, Broschüren herunterladen oder 
bestellen sowie verschiedene Newsletter 
abonnieren.

http://www.deutsche-rentenversicherung.de
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/newsletter
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/newsletter
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/
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Im persönlichen Gespräch
Ihre nächstgelegene Auskunfts­ und Beratungs­
stelle finden Sie auf unserer Startseite im Internet 
oder Sie erfragen sie am Servicetelefon. Dort 
 können Sie auch bequem einen Termin 
 vereinbaren.

Versichertenberater und Versichertenälteste
Unsere ehrenamtlich tätigen Versichertenberater 
und Versichertenältesten sind in unmittelbarer 
Nachbarschaft für Sie da und helfen Ihnen 
 beispielsweise beim Ausfüllen von Anträgen.

Ihr kurzer Draht zu uns

0800 1000 4800  
(kostenloses Servicetelefon)
www.deutsche-rentenversicherung.de
info@deutsche-rentenversicherung.de

Unsere Partner
Auch bei den Versicherungsämtern der Städte und 
Gemeinden können Sie Ihren Antrag stellen oder 
Ihre Versicherungsunterlagen weiterleiten lassen.

Die Träger der Deutschen Rentenversicherung

Deutsche Rentenversicherung  
Baden­Württemberg
Gartenstraße 105, 76135 Karlsruhe
Telefon 0721 825­0

Deutsche Rentenversicherung  
Bayern Süd
Am Alten Viehmarkt 2, 84028 Landshut
Telefon 0871 81­0

http://www.deutsche-rentenversicherung.de
mailto:info%40deutsche-rentenversicherung.de?subject=
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Deutsche Rentenversicherung  
Berlin-Brandenburg
Bertha-von-Suttner-Straße 1
15236 Frankfurt (Oder)
Telefon 0335 500 900

Deutsche Rentenversicherung  
Braunschweig-Hannover
Lange Weihe 6, 30880 Laatzen
Telefon 0511 829-0

Deutsche Rentenversicherung  
Hessen
Städelstraße 28, 60596 Frankfurt am Main
Telefon 069 6052-0

Deutsche Rentenversicherung  
Mitteldeutschland
Georg-Schumann-Straße 146, 04159 Leipzig
Telefon 0341 550-55

Deutsche Rentenversicherung  
Nord
Ziegelstraße 150, 23556 Lübeck
Telefon 0451 485-0

Deutsche Rentenversicherung  
Nordbayern
Wittelsbacherring 11, 95444 Bayreuth
Telefon 0921 607-0

Deutsche Rentenversicherung  
Oldenburg-Bremen
Huntestraße 11, 26135 Oldenburg
Telefon 0441 927-0

Deutsche Rentenversicherung  
Rheinland
Königsallee 71, 40215 Düsseldorf
Telefon 0211 937-0
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Deutsche Rentenversicherung  
Rheinland-Pfalz
Eichendorffstraße 4-6, 67346 Speyer
Telefon 06232 17-0

Deutsche Rentenversicherung  
Saarland
Martin-Luther-Straße 2-4, 66111 Saarbrücken
Telefon 0681 3093-0

Deutsche Rentenversicherung  
Schwaben
Dieselstraße 9, 86154 Augsburg
Telefon 0821 500-0

Deutsche Rentenversicherung  
Westfalen
Gartenstraße 194, 48147 Münster
Telefon 0251 238-0

Deutsche Rentenversicherung  
Bund
Ruhrstraße 2, 10709 Berlin
Telefon 030 865-0

Deutsche Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See
Pieperstraße 14-28, 44789 Bochum
Telefon 0234 304-0

QR Code ist eine eingetragene Marke der Denso 
Wave Incorporated.



Die gesetzliche Rente ist und bleibt  
der wichtigste Baustein für die Alters­
sicherung.

Kompetenter Partner in Sachen 
 Altersvorsorge ist die Deutsche 
 Rentenversicherung. Sie betreut  
mehr als 58 Millionen Versicherte  
und über 21 Millionen Rentner.

Die Broschüre ist Teil unseres 
 umfangreichen Beratungsangebotes.

Wir informieren.  
Wir beraten. Wir helfen.  
Die Deutsche Rentenversicherung.
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